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Vorlesung Strafrecht - Besonderer Teil - Arbeitsblatt Nr. 50a 

Schwere Brandstiftung, § 306a StGB 
 

 

I.  Rechtsgut:  Das Leben und die körperliche Unversehrtheit (Schutz bestimmter Räumlichkeiten) 

 

II.  Überblick  

Gemeingefährliches Delikt – eine Einwilligung ist grundsätzlich nicht möglich (Ausnahme: § 306a II StGB). Inbrandsetzen 

oder durch Brandlegung Zerstören der genannten – nicht notwendigerweise fremden – Tatobjekte. Abstraktes Gefähr-

dungsdelikt; Verbrechen, daher Versuchsstrafbarkeit; minder schwere Fälle in § 306a III StGB. 

 

III. Tatobjekte   

  1. Gebäude (Nr. 1): Bauwerk, das durch Mauern und Wände begrenzt, mit dem Erdreich fest verbunden und zum 

Betretenwerden durch Menschen bestimmt und geeignet ist (z.B.: Rohbauten; nicht: Wohnwagen).  

 2. Andere Räumlichkeit, die der Wohnung von Menschen dient (Nr. 1):  

a) Andere Räumlichkeit: Kubisch abgeschlossener Raum, der zum Betretenwerden durch Menschen be- 

stimmt und geeignet ist (z.B.: Wohnwagen, Festzelte). 

b) Die der Wohnung von Menschen dient: Räumlichkeit muss ihrer konkreten Verwendung nach zumindest 

vorübergehend zum Mittelpunkt des Aufenthalts von Menschen dienen (z.B.: Ferienwohnung; nicht: PKW 

oder noch nicht bezogene Neubauten). Reale Widmung zum Wohnen ist maßgeblich. 

  3. Tatobjekt (Nr. 2): Eine Kirche oder ein anderes der Religionsausübung dienendes Gebäude. 

 4. Tatobjekt (Nr. 3): Räumlichkeit, die zeitweise dem Aufenthalt von Menschen dient, zu einer Zeit, in der                    

Menschen sich dort aufzuhalten pflegen. 

 

IV. Problem: Entwidmung (§ 306a I Nr. 1 StGB): Eine Wohnung kann dadurch entwidmet werden, dass der Wohn-

zweck aufgegeben wird (nicht erforderlich: Eigentümerstellung; auch Mieter als Fremdbesitzer kann entwidmen). Ein 

Entwidmungsakt liegt vor, wenn jeder tatsächliche Bewohner das selbst bewohnte Gebäude eigenhändig in Brand 

setzt oder seinen Aufgabewillen in anderer Weise, insbesondere durch Zustimmung, kundtut. Dies kann auch konklu-

dent erfolgen (keine Entwidmung: vorübergehende Nichtbenutzung einer Ferienwohnung).    

 

V. Problem:  Gemischt-genutzte Gebäude (teils zu Wohn- und Aufenthaltszwecken, teils lediglich gewerbliche Nut-

zung): Hier ist letztlich eine Einzelfallentscheidung angebracht. Bei der Frage, ob § 306a I StGB auch dann an-

wendbar ist, wenn nur die gewerblich genutzten Räume in Brand geraten, stellt die h.M. darauf ab, ob nach natür-

licher Auffassung ein einheitliches zusammenhängendes Gebäude vorliegt (Kriterien: gemeinsames Treppenhaus, 

sonstige Verbindungen) und nicht auszuschließen ist, dass das Feuer auf den Wohn- oder Aufenthaltsbereich über-

greift.  Ein Teil der Lit. fordert hingegen, dass ein tatsächliches Übergreifen des Feuers auf den Wohn- oder Aufent-

haltsbereich des einheitlichen Gebäudes erforderlich ist. 

 

VI. Problem: Teleologische Reduktion, wenn der Tatbestand zwar erfüllt, aber eine Gefährdung von Menschen 

unter jedem denkbaren Gesichtspunkt ausgeschlossen ist (arg.: § 326 VI StGB analog): Vorliegen verschiedener 

dogmatischer Ansätze zur Erreichung eines Ergebnisses, das mit hoher Mindeststrafe und Schuldprinzip vereinbar ist. 

BGH: „Voraussetzung für die Nichtanwendung des § 306a I StGB ist es, dass eine Gefährdung von Menschenleben 

nach der tatsächlichen Lage absolut ausgeschlossen ist. Der Täter muss sich also durch absolut zuverlässige, lücken-

lose Maßnahmen vergewissert haben, dass die verbotene Gefährdung mit Sicherheit nicht eintreten kann. Das ist aber 

nur bei kleinen, insbesondere bei einräumigen Hütten oder Häuschen möglich, bei denen auf einen Blick übersehbar 

ist, dass sich Menschen dort nicht aufhalten können.“ 
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